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Stellungnahme der ACDL Hessen zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Schulgesetzes  
– Drucks. 19/131 – 
 
 
 
Die ACDL Hessen begrüßt den o. g. Gesetzentwurf mit Nachdruck, da er das Wahlrecht der 
Schulen stärkt und die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen zugleich das 
begabungsdifferenzierte Bildungswesen in Hessen stärken. 
 
Mit der Möglichkeit, bestehenden 5., 6. und 7. Klassen eine Rückkehr zum neunjährigen 
Bildungsgang zu eröffnen, wird dem öffentlich geäußerten Elternwillen Rechnung getragen. Auch 
aus diesem Grunde ist der Gesetzentwurf zu unterstützen.  
 
Darüber hinaus ist der Gesetzentwurf darauf ausgelegt, das Miteinander in der Elternschaft 
nachhaltig zu befrieden, weil die Entscheidung für eine Schulzeitverlängerung dauerhaft getroffen 
werden kann – und das auch rückwirkend! 
 
Insgesamt unterstützt die im Gesetzentwurf vorgesehene Möglichkeit eines frühzeitigen, finalen 
Gesamtkonferenzbeschlusses den Wunsch der Schulen, keine Unruhe in der Elternschaft 
aufkommen zu lassen und damit Schulfrieden zu leben. Erreicht wird dies zudem durch die am 
Abschluss des Verfahrens vorgesehene geheime Abstimmung aller Eltern unter Aufsicht der 
jeweiligen Staatlichen Schulämter. 
 
Problematisch ist der Gesetzentwurf allein vor dem Hintergrund, dass er nicht dazu führt, dass 
jedes gymnasial geeignete Kind die beste Förderung erhält, weil ein achtjähriges Gymnasium unter 
Umständen räumlich nicht erreichbar ist. Deshalb bleiben die Fraktionen des Landtags 
aufgefordert, gerade die leistungsfähigen und leistungsbereiten Kinder und Jugendlichen an den 
Gymnasien erneut in den Blick zu nehmen und sicherzustellen, dass deren Potential sich überall in 
Hessen optimal entfalten kann.  
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